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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.1990

Norm

UrhG §76a

Rechtssatz

Da das Schutzrecht nach § 76 a UrhG jede Art der Verbreitung erfaßt, mit der Bildträger oder Schallträger von

Rundfunksendungen der Ö6entlichkeit zugänglich gemacht werden, kommt es auch nicht darauf an, daß der

Eingreifende mit seinen Handlungen nicht Erwerbszwecke verfolgt, sondern beabsichtigt hat, die für ihn nachteiligen

Folgen einer Rundfunksendung abzuwehren.
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